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Amtsblatt der Gemeinde Rosenbach 
 

Nr. 02          Donnerstag, 02. Februar 2023  30. Jahrgang 

In diesem Gemeindeblatt erfahren Sie unter anderem: 
Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Rosenbach   Seite 5 

Vogelhochzeit in der Kindertagesstätte „Rotsteinzwerge“ 

Schlittenfahren an der Blockhütte Die Märchenfee in der Kita „Rotsteinzwerge“ 

Strahlende Kinderaugen im Januar 



Verantwortlich für den amtlichen Teil des 
Mitteilungsblattes:  
R. Höhne, Bürgermeister 
Gemeindeverwaltung Rosenbach 
Steinbergstraße 1, 02708 Rosenbach 
Tel.: 0 35 85 / 83 27 03 Fax: 0 35 85 / 86 25 24 
E-Mail:    info@gemeinde-rosenbach.de 
Homepage:  www.gemeinde-rosenbach.de 
 
 

Öffnungszeiten: 
Dienstag           9.00 – 12.00 Uhr/14.00 – 16.00 Uhr 
Donnerstag           9.00 – 12.00 Uhr/14.00 – 18.00 Uhr 
Bürgermeistersprechstunde            14.00 – 18.00 Uhr 
Wir bitten um vorherige Terminabsprache! 

 
Gemeindebücherei in der Grundschule 

Dorfstraße 38 
 
 
 
 
 
 
 
 

Willkommen in der Bücherei der Gemeinde 
Rosenbach dienstags von 15 bis 17 Uhr! 

 
 

Liebe Leserinnen und Leser, in unserer Bücherei 
finden Sie ein reichhaltiges und vielseitiges 
Angebot an Büchern 
für jedes Alter!  
 
 
 
Schauen Sie vorbei - wir freuen 
uns auf Ihren Besuch! 
 
 
Ihr Bücherei-Team 

Aus der Gemeinderatssitzung am 26.01.2023 
 

Informationen zum Haushaltsentwurf 2023 
 

Der Entwurf für das Jahr 2023 sieht einen Gesamtbetrag 
der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in 
Höhe von 2.619.820,00 € und Auszahlungen in Höhe von 
2.560.580,00 € vor. Somit beträgt der Zahlungsmittel-
überschuss 59.240,00 €. 
Die größten Aufwendungen sind geplant für: 
1.218.150 € Kindertagesstätten 
   531.300 € Umlage an den Landkreis Görlitz 
   604.710 € Bauhof – Straßenreparatur - Winterdienst 
   185.640 € Verwaltungsumlage an die Stadt Löbau 
Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B sowie die 
Gewerbesteuer sollen unverändert wie im Vorjahr 
bleiben. Investitionen sind 2023 in Höhe von 534.500 € 
vorgesehen. Der Schuldenstand zum Ende des 
Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 195.642,27 €, das 
sind 126,46 € pro Kopf. Die Beschlussfassung zum 
Haushalt ist für die Sitzung des Gemeinderates im 
Februar vorgesehen. 
 
 

Beratung und Beschlussfassung zu überplan-
mäßigen Ausgaben 
 

Der Gemeinderat beschloss, überplanmäßige Ausgaben 
für das Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 8.095,51 € in dem 
Produkt/Sachkonto 11.1.6.01.00 / 425190 (Fahrzeug-
kosten Bauhof). Die Deckung erfolgt aus Einsparungen in 
den Haushaltsstellen 11.1.6.01.00/421100 und 
11.1.2.01.00/421100. Grund war im Dezember ein 
Motorschaden beim Multicar. 
 
 

Information zur geplanten Änderung der Kita 
Benutzungssatzung. 
 

Aktuell sind folgende Betreuungszeiten in der Satzung 
festgelegt: 
Kita „Rotsteinzwerge“  06.15 Uhr bis 16.45 Uhr 
Kinderhort „Gernegroß“ 06.15 Uhr bis 07.40 Uhr 
sowie    11.00 Uhr bis 16.45 Uhr 
in den Ferien   07.00 Uhr bis 16.45 Uhr 
Auf Grund des über einen längeren Zeitraum ermittelten 
Bedarfes im Kinderhort „Gernegroß“, ist ab den 
Sommerferien geplant, die Betreuungszeiten in den 
Ferien von 7:00 Uhr bis 16:00 Uhr neu festzulegen. In 
Notfällen wird eine längere Betreuung in der Kita 
„Rotsteinzwerge abgesichert. Die Gemeinderäte legten 
fest, nach Vorliegen der Betriebskostenabrechnung im 
Frühjahr über die Änderung der Benutzungs- und 
Gebührensatzung zu entscheiden. 
 
 

Rückschnitt von Überwuchs!!! 
 

Behinderungen im öffentlichen Straßenverkehr 
durch überhängende Äste und zu breit wachsende 
Hecken und Sträucher sind 

 
 

unbedingt zurückzuschneiden! 
 
 

Da außer der unmittelbaren Verletzungsgefahr durch 
überhängendes Astwerk auch Fahrzeuge beschädigt 
werden, bitten wir alle Grundstückseigentümer bzw. 
-besitzer gerade jetzt im Winter noch die 
Rückschnittarbeiten durchzuführen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Öffentliche Auslegung des Entwurfes der 
Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes 
2023 der Gemeinde Rosenbach 
 
Gemäß §§ 74 - 76 der SächsGemO erfolgt die 
öffentliche Auslegung des Entwurfes der 
Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes 2023 der 
Gemeinde Rosenbach. Die Einsichtnahme in den 
Entwurf ist in der Zeit vom 03.02.23 bis 13.02.23 im 
Gemeindeamt OT Herwigsdorf zu den üblichen 
Dienststunden möglich. Einwohner und 
Abgabepflichtige haben die Möglichkeit, an den Tagen 
der Auslegung sowie in der Zeit vom 14.02.23 bis 
22.02.23 Einwendungen gegen den Entwurf zu erheben. 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

am 04.02.2023 
 

 

Bekanntmachungen 
 

 Das Gemeindeblatt für den Monat März erscheint 
am Samstag, den 01.03.2023 

 Redaktionsschluss ist der 20.02.2023 
 

 Termine Abfallentsorgung 
 

 
 
 
 

 

 

Schadstoffmobil: 
OT Herwigsdorf / Parkplatz Gemeindeamt 
Mittwoch, 22.02.23 / 11.00 Uhr – 11.30 Uhr 
OT Bischdorf / Feuerwehrdepot 
Mittwoch, 22.02.23 / 11.45 Uhr – 12.15 Uhr 
 

 

Der Hundertjährige prophezeit für 
Februar 

 

Vom 1. bis 6. ist es trüb, windig und 
neblig. Dann wird es kalt und klar. 
Hin und wieder fällt Schnee. Ab dem 
12. ist es klar und kalt. Ein kalter Wind kommt auf, 
aus dem Regen wird Schnee. Der Wind vertreibt 
das trübe Wetter, die Sonne scheint am Nachmittag 
und gegen Ende des Monats wird es trocken, kalt 
und rau.  
 

Veranstaltungen 
 

Die nächste Gemeinderatssitzung findet am 
23.02.2023 um 19:30 Uhr im Gemeindeamt statt. 

 

Sirenenprobelauf: 01.02.2023 um 15.00 Uhr 
 

Freiwillige Feuerwehr Rosenbach 
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Ortsfeuerwehr Bischdorf  
Mittwoch, 01.02.2023 19:30 Uhr 
Kommandositzung 
Freitag, 17.02.2023 19:30 Uhr 
praktische Ausbildung 
 
 

Ortsfeuerwehr Herwigsdorf  
Donnerstag, 02.02.2023 20:00 Uhr  
Kommando 
Dienstag, 14.02.2023 18:00 Uhr 
praktische Ausbildung 
 
 

Jugendfeuerwehr 
Freitag, 03.02.2023 17:00 Uhr 
Kennenlernen des neuen „Tanker“ 
Samstag, 04.02.2023 09:00 Uhr 
Dartturnier bei der JF Leuba (Optional) 
Samstag, 11.02.2023 13:00 Uhr 
Ausweichtermin Rodelfasching (Optional) 
 

Medizinische Mitteilung 

Arztpraxis Dr. med. Andrea Höhne 
 

Auf Grund vieler Anfragen von Patienten 
möchte ich an dieser Stelle informieren, dass 

meine Praxis weiterhin geöffnet bleibt. 
 

Vorabinformation 
Wir haben Urlaub vom:  

20. März – 24. März 2023 
 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭

Groß- und Kleintierpraxis  
TA N. Eisfeld 
02708 Herwigsdorf, Niederhofstraße 23 a 
 
An alle Hühnerhalter! 
Am Samstag, den 11.02.2023 führt unsere Praxis die 
Impfung gegen die Newcastle-Krankheit (Atypische 
Hühnerpest) durch. 
Wir bitten um die Vorbereitung von sauberen 
Tränken! Bitte am Vorabend das Wasser weg-
nehmen. 
Denken Sie bitte auch daran, dass die Hühner an 
diesem Tag nicht rausgelassen werden. 
Die Impfungen werden im Zeitraum von 7.30 Uhr 
bis 10.00 Uhr durchgeführt.  
 
Telefonische Anmeldung:  
Mo - Fr: 9-19 Uhr unter 0 35 85 / 86 26 76. 
 

Restabfall 07.02. / 21.02. 

Bioabfall 14.02. / 28.02. 

Gelbe Tonne 13.02. 

Blaue Tonne 01.02. 



G E B U R T S T A G S J U B I L A R E 
 

Wir gratulieren allen Jubilaren recht herzlich und wünschen ihnen 

alles Gute, Gesundheit und Wohlergehen. 
 

 

OT Bischdorf 

am 12.02.  Frau Sabine Posselt   zum 76. Geburtstag 
am 19.02.  Frau Marlitt Laue   zum 86. Geburtstag 
 
 
 

OT Herwigsdorf 

am 03.02.  Frau Hannelore Schulze  zum 89. Geburtstag 
am 13.02.  Herr Reiner Schulze   zum 78. Geburtstag 
am 24.02.  Frau Hanna Heinze   zum 82. Geburtstag 
 
 

 
TSV Herwigsdorf 1891 e.V.  

 

Abteilung Tischtennis: 
 

Heimspiele der Mannschaften des TSV, Februar 2023:  
 

Datum Uhrzeit Spielklasse Gastgeber Gäste 
10.02.23 19.30 2. Kreisliga TSV Herwigsdorf 2 SV Koveg Görlitz 2 
10.02.23 19.30 Kreisklasse TSV Herwigsdorf 4 SG Obercunnersdorf 
10.02.23 19.30 Kreisklasse TSV Herwigsdorf 3 SG Strahwalde 2 
27.02.23 19.30 Kreisklasse TSV Herwigsdorf 4 SV Koveg Görlitz 3 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

  
 
  
 

 
Jahreshauptversammlung 

der Freiwilligen Feuerwehr Rosenbach 
 

Freitag, den 10.02.2023, 18.30 Uhr 
im Vereinshaus des Rassegeflügel- und Kaninchenzüchtervereins 

 
 
Tagesordnung: 
 
1. Begrüßung 
2. Abendessen 
3. Rechenschaftsbericht des Gemeindewehrleiters 
4. Rechenschaftsbericht der Jugendfeuerwehr 
5. Wahl des GWL, seines Stellvertreters, der Ortswehrleiter, deren Stellvertreter sowie der  
    Ausschussmitglieder  
6. Diskussion 
7. Verschiedenes 
8. Beförderungen, Ehrungen 
 
       
 

Vom Feuerwehrausschuss bestätigte Wahlvorschläge zu TOP 5 
 
Funktion      vorgeschlagene Kandidaten     
Gemeindewehrleiter     Haase Georg 
Stellv. Gemeindewehrleiter    Kregel Maik, Paul Maik 
Ortswehrleiter Bischdorf    Henke Robert 
Stellv. Ortswehrleiter Bischdorf   Heinzelmann Lutz 
Ortswehrleiter Herwigsdorf    Paul Maik 
Stellv. Ortswehrleiter Herwigsdorf   Grosche Ronny 
2 weitere Ausschussmitglieder je OFW 
 OFW Bischdorf    Döring Enrico; Dummler Thomas; Haase Mario;  
       Henke Florian; Neumann Sebastian 
 OFW Herwigsdorf     Grosche Moritz; Haase Martin;  

Wollner Patrick; Wollner Tino 
 
 
 
gez. Roland Höhne    gez. Maik Kregel 
        Bürgermeister            Gemeindewehrleiter 

 



Öffentliche Bekanntmachung der Gemeindeverwaltung Rosenbach 
über die Schöffenwahl für die Amtszeit 2024 bis 2028 

 
Im ersten Halbjahr 2023 werden bundesweit ehrenamtliche Schöffen sowie Jugendschöffen für die Amtszeit 
von 2024 bis 2028 gewählt. Gesucht werden in unserer Gemeinde Rosenbach Frauen und Männer, die am 
Amtsgericht Zittau oder am Landgericht Görlitz als Vertreter des Volkes an der Rechtsprechung in 
Strafsachen teilnehmen. 
Gesucht werden Bewerberinnen und Bewerber, die mit Hauptwohnung in Rosenbach gemeldet sind sowie am 
Stichtag 01.01.2024 mindestens das 25., jedoch noch nicht das 70. Lebensjahr vollendet haben. Wählbar sind 
deutsche Staatsangehörige, die die deutsche Sprache ausreichend beherrschen. 
Wer zu einer Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt wurde oder gegen wen ein 
Ermittlungsverfahren wegen einer schweren Straftat schwebt, die zum Verlust der Übernahme von 
öffentlichen Ämtern führen kann, ist von der Wahl ausgeschlossen. 
Auch hauptamtlich in oder für die Justiz Tätige (Richter, Rechtsanwälte, Polizeivollzugsbeamte, 
Bewährungshelfer, Strafvollzugsbedienstete usw.) und Religionsdiener sollen nicht zu Schöffen gewählt 
werden. 
Als Bewerber um ein Schöffenamt muss man über keine juristischen Vorkenntnisse verfügen. Vielmehr bilden 
gesunder Menschenverstand, objektives Urteilsvermögen, Lebenserfahrung, soziale Kompetenz (d.h. das 
Handeln eines Menschen in seinem sozialen Umfeld beurteilen können) und Kenntnisse des alltäglichen 
Lebens in unserer Gesellschaft eine gute Basis für die Ausübung dieses Ehrenamts. Die ehrenamtlichen 
Richter und Richterinnen müssen Beweise würdigen, d.h. die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein bestimmtes 
Geschehen wie in der Anklage behauptet, ereignet hat oder nicht, aus den vorgelegten Zeugenaussagen, 
Gutachten oder Urkunden ableiten können. Dieses verantwortungsvolle Amt verlangt darüber hinaus in hohem 
Maße Unparteilichkeit, geistige Beweglichkeit, Kommunikations- und Dialogfähigkeit sowie gesundheitliche 
Eignung. Wer zum Richten über Menschen berufen wird, braucht ein großes Verantwortungsbewusstsein für 
den Eingriff in das Leben anderer Menschen. Objektivität und Unvoreingenommenheit müssen auch in 
schwierigen Situationen bewahrt werden. Schöffen sind mit den Berufsrichtern gleichgestellt. Für jede 
Verurteilung und jedes Strafmaß ist eine Zwei-Drittel-Mehrheit in dem Gericht erforderlich. Jedes Urteil 
(gleichgültig ob Verurteilung oder Freispruch) haben die Schöffen daher mit zu verantworten. Wer die 
persönliche Verantwortung für eine mehrjährige Freiheitsstrafe, für die Versagung von Bewährung oder für 
einen Freispruch wegen mangelnder Beweislage nicht übernehmen kann, sollte das Schöffenamt nicht 
anstreben. In der Beratung mit den Berufsrichtern müssen Schöffen ihren Urteilsvorschlag standhaft vertreten 
können und sich von besseren Argumenten überzeugen lassen. Ihnen steht in der Hauptverhandlung das 
Fragerecht zu.  
Schöffen in Jugendstrafsachen sollen in der Jugenderziehung über besondere Erfahrungen verfügen. 
Interessierte Bürgerinnen und Bürger, die diese verantwortungsvolle ehrenamtliche Tätigkeit als Schöffe bzw. 
Schöffin in allgemeinen Strafsachen (gegen Erwachsene) ausüben möchten, können sich bis zum 31. März 
2023 persönlich bei der Gemeindeverwaltung Rosenbach, Steinbergstraße 1, telefonisch unter 03585/832703 
oder per E-Mail an info@gemeinde-rosenbach.de melden. 
Interessierte um das Jugendschöffenamt richten ihre Anfragen bzw. Bewerbungen bitte an das Jugendamt 
beim Landkreis Görlitz. 
Rosenbach, 31.01.2023         gez. Roland Höhne 

      Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Am 02.06.2023 öffnen die Kinder der Grundschule, des Kindergartens und des Hortes in der Zeit 
von 15.00 – 20.00 Uhr ihre Türen. Alle Rosenbacher und Neugierige von nah und fern sind 
herzlich eingeladen mit uns zu feiern. 
Doch wir brauchen Ihre und Eure Unterstützung: 
   … mit Material über unsere Schule (seit 1901) 
   … mit gut erhaltenem Spielzeug, das nicht mehr gebraucht wird 
          Unsere Hortkinder wollen einen Flohmarkt organisieren. 
   … mit Tatkraft bei der Durchführung am 02.06.2023. 
 
Im Namen aller Kinder sowie aller Beteiligten bedanken sich schon jetzt ganz herzlich 
 
B. Henning      K. Lock 
Schulleiterin                       Leiterin Kita / Hort 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


